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Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 Ab- 
satz 1und 2 Datenschutz-Grundverordnung für 
die Bearbeitung folgender Anträge von Jägern 

 Bescheinigung über die Schulung zur Sachkunde Entnahme von Proben bei Wild- 
schweinen und Dachsen zur Untersuchung auf Trichinen und der Kennzeichnung der 
betroffenen Wildkörper gemäß § 6 Abs. 2 der Verordnung zur Regelung bestimmter Fra- 
gen der amtlichen Überwachung des Herstellens, Behandelns und Inverkehrbringens 
von Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Tierische Lebensmittel- 
Überwachungsverordnung - Tier-LMÜV) 

 Übertragung der Probenahme und Kennzeichnung bei Wildschweinen und Dachsen ge- 
mäß § 6 Absatz 2 der Verordnung zur Regelung bestimmter Fragen der amtlichen 
Überwachung des Herstellens, Behandelns und Inverkehrbringens von Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs (Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung - Tier-LMÜV) 

 Aufnahme in die Liste der Jäger im Kreis Meißen, welchen die Probenahme gemäß 
§ 6 Absatz 2 der Tier-LMÜV übertragen worden ist 

 Auszahlung der Aufwandsentschädigung für die Bereitstellung von Proben zur Überwa- 
chung der KSP/ASP bei Wildschweinen sowie für die Überwachung der Tollwut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Verantwortlicher: Kreis Meißen, Landratsamt 
Brauhausstraße 21 
01662 Meißen 

E-Mail: 

info@kreis-meissen.de 

Telefon: 

+49 3521 725 - 9901 

2 Datenschutzbeauftragte/r: 
Datenschutzbeauftragte/r des Kreises Meißen 
Brauhausstraße 21 
01662 Meißen 

E-Mail: 

datenschutzbeauftragter@kreis-meissen.de 

Telefon: 

+49 3521 725 - 1110 

3 Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Da- 
ten: 

Bearbeitung der Anträge auf Übertragung der amtlichen Aufgabe 
der Probenahme sowie Sicherstellung der Bereitstellung der Un- 
tersuchungsergebnisse 

 DVO (EU) 2015/1375 (Regelung der Durchführung der Trichi- 
nen-Untersuchung) 

 Art.12 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 und DIN EN ISO/IEC 
17025:2005 (Akkreditierungspflicht der amtlichen Laboratorien) 

 § 6 Abs. 2 Tier-LMÜV (Übertragungsmöglichkeit der Proben- 
ahme beim Schwarzwild und Dachs auf den Jäger) 

Auszahlung der Aufwandsentschädigung für die Bereitstellung 
von Proben zur Überwachung der Tierseuchensituation bei Wild- 
tieren 

4 Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der perso- 
nenbezogenen Daten: 

DVO (EU) 2015/1375 (Regelung der Durchführung der Trichi- nen-
Untersuchung), Art.12 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 und DIN 
EN ISO/IEC 17025:2005 (Akkreditierungspflicht der amtlichen 
Laboratorien), § 6 Abs. 2 Tier-LMÜV (Übertragungsmöglichkeit der 
Proben- ahme beim Schwarzwild und Dachs auf den Jäger), Art. 9 bis 
15 sowie 78 bis 85 und 137 bis 140 der Verordnung (EU) Nr. 
2017/625, Leistungssatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse 

5 Es werden personenbezogene Daten verarbeitet, die nicht bei Ihnen, sondern bei anderen Stellen 
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 erhoben werden. 

5.1 Es handelt sich um die 
Verarbeitung folgender 
Kategorien personenbe- 
zogener Daten: 

 

5.2 Diese personenbezoge- 
nen Daten stammen aus 
folgender Quelle: 

 

Es handelt sich um eine öffentlich zugängliche Quelle: 

ja nein 

6.1 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrich- 
tungen oder anderen Stellen offengelegt werden. 

 ja nein 

6.2 nur 
falls 
Nr. 
6.1 
ja: 

Angabe der Emp- 
fänger oder Kate- 
gorien der Emp- 
fänger der perso- 
nenbezogenen 
Daten: 

Mitarbeiter des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes 
(Überwachungstätigkeiten),  
Kreiskämmerei (Gebührenerhebung),  
Softwarefirma BALVI (amtsinterne Betreiber/ Betriebs-
verwaltung)  
Landesdirektion Sachsen (Bearbeitung von Widersprüchen) 
Amtsgericht (Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeld-
bescheide), 
Polizei (gesonderte Ermittlungen, Amtshilfe),  
Rechtsamt im Landratsamt (Unterstützung bei Überwachungs-
tätigkeiten),  
Trichinenuntersuchungsstellen im Kreis Meissen 

7 Dauer der Speicherung 
oder Kriterien für die Fest- 
legung der Dauer der 
Speicherung: 

10 Jahre nach Beendigung der Tätigkeit bzw. nach dem Erlö- 
schen/Rückgabe/Widerruf der Erlaubnis/Gültigkeit des Jagdscheines 

8 Ihre Rechte als betroffene 
Person: 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgen- 
de Rechte zu: 

 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten 
(Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige personenbezo- 
gene Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Daten- 
schutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezoge- 
ner Daten (Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung) 

9 Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde: 

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das Recht, 
sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
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  Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Aufsichtsbehörde ist 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
Kontor am Landtag 
Devrientstraße 1 

01067 Dresden. 

10.1 Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder eine internationale Organisation über- 
mittelt werden. 

ja  nein 

falls ja: Die Übermittlung erfolgt an 

10.2 nur 
falls 
Nr. 
10.1 
ja: 

Es liegt ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Datenschutz-Grundverordnung vor, 
mit dem die EU-Kommission beschlossen hat, dass das Drittland/die internationale Organi- 
sation ein angemessenes Datenschutzniveau bietet. 

ja nein 

10.3 nur 
falls 
Nr. 
10.1 
ja 
und 
10.2 
nein: 

Es liegen geeignete und angemessene Garantien für die Übermittlung der personenbezo- 
genen Daten vor. 

Eine Kopie dieser Garantien können Sie unter folgender Adresse anfordern: 

 
Informationen über die geeigneten und angemessenen Garantien sind verfügbar 
unter: 

11.1 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist gesetz- 
lich vorgeschrieben. 

 ja nein 

falls ja: Rechtsgrundlage ist 

 DVO (EU) 2015/1375 (Regelung der Durchführung der Trichinen-Untersuchung) 

 Art.12 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 und DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (Akkreditie- 
rungspflicht der amtlichen Laboratorien) 

 § 6 Abs. 2 Tier-LMÜV (Übertragungsmöglichkeit der Probenahme beim Schwarzwild und 
Dachs auf den Jäger) 

 Leistungssatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse 

11.2 nur 
falls 
11.1 
ja: 

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen: 

 ja nein 

11.3 nur 
falls 
Nr. 
11.2 
ja: 

Die Verpflichtung 
bezieht sich auf 
folgende perso- 
nenbezogene 
Daten: 

Name und Anschrift sowie wenn vorgesehen Geburtsname, Geburts- 
datum, Geburtsort, Geburtsland und Kontaktdaten (Telefon, Fax, E- 
Mail) 

Jagdschein-Nr. 

Bankverbindung 

Die Nichtbereit- 
stellung der per- 
sonenbezogenen 
Daten hat zur 
Folge: 

Ihr Antrag kann nicht bearbeitet werden. Die Untersuchungsergebnisse 
der Trichinenuntersuchung können Ihnen nicht in der für den Landkreis 
festgelegten Form übermittelt werden. 
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11.4 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist vertrag- 
lich vereinbart. 

ja  nein 

11.5 nur Die vertragliche 
 

 falls Vereinbarung 
 Nr. bezieht sich auf 
 11.4 folgende perso- 
 ja: nenbezogene 
  Daten: 

  
Die Nichtbereit- 

 

  stellung der per- 
  sonenbezogenen 
  Daten hat zur 
  Folge: 

11.6 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist für einen 
Vertragsabschluss erforderlich. 

ja  nein 

11.7 nur Die Nichtbereit- 
 

 falls stellung der per- 
 Nr. sonenbezogenen 
 11.6 Daten hat zur 
 ja: Folge: 

12.1 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

ja  nein 

12.2 nur Nachfolgend werden Sie über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die Auswirkun- 
 falls gen dieser Verarbeitung für Sie informiert: 
 Nr.  

 12.1  

 ja:  

 


